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©  Aufnahmeeinrichtung  für  Zigarettenschragen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  transportfähige  Auf- 
nahmeeinrichtung  für  Zigarettenschragen,  in  denen 
Filterzigaretten  nach  der  Herstellung  und  vor  der 
Weiterverarbeitung  zwischengelagert  werden  kön- 
nen. 
Es  ist  das  Ziel,  die  Aufnahmeeinrichtung  im  Hinblick 
auf  Transport  und  Lagerung  der  Filterzigaretten  flexi- 
bler  zu  gestalten. 

Erreicht  wird  dies  durch  die  Ausbildung  der  Auf- 

nahmeeinrichtung  als  an  vier  Seiten  geschlossener 
Container  (3),  der  durch  zahlreiche  Trennwände  (12) 
in  nahezu  klimadichte  Aufnahmezellen  (13)  für  die 
Zigarettenschragen  unterteilt  ist. 
Auf  diese  Weise  lassen  sich  die  Container  vielseitig 
transportieren  und  lagern,  wobei  die  Filterzigaretten 
bei  stark  verzögerter  Austrocknung  über  längere  Zeit 
gespeichert  werden  können. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Aufnahmeeinrichtung 
zum  zeitweiligen  Speichern  und  Transportieren  von 
mit  stabförmigen  Artikeln  der  tabakverarbeitenden 
Industrie  gefüllten  Behältern. 

Unter  stabförmigen  Artikeln  der  tabakverarbei- 
tenden  Industrie  sind  hier  in  erster  Linie  Filterziga- 
retten  zu  verstehen,  aber  auch  andere  Artikel  wie 
Plainzigaretten,  Zigarren,  Zigarillos,  Filterstäbe  und 
dergleichen.  Wenn  im  folgenden  der  Einfachheit 
halber  von  Zigaretten  gesprochen  wird,  so  sind 
andere  stabförmige  Artikel  der  hier  besprochenen 
Art  nicht  ausgeschlossen. 

Die  mit  den  genannten  Artikeln  gefüllten  und  in 
der  Aufnahmeeinrichtung  transportierten  bzw.  zur 
Verfügung  gehaltenen  Behälter  werden  entspre- 
chend  der  in  der  Tabaktechnologie  üblichen  Termi- 
nologie  im  folgenden  auch  als  Schrägen  bezeich- 
net. 

Derartige  Schragenaufnahmeeinrichtungen,  wie 
sie  beispielsweise  in  der  US-PS  4  892  453  der 
Anmelderin  beschrieben  werden,  dienen  seither  bei 
der  Direktkopplung  von  Zigarettenherstellungsma- 
schinen  und  Zigarettenverpackungsmaschinen  als 
Ausgleichsreservoir  bzw.  Puffereinrichtung  bei  Lei- 
stungsdifferenzen  zwischen  den  genannten  Maschi- 
nen.  Zu  diesem  Zweck  sind  die  Schragenaufnah- 
meeinrichtungen  üblicherweise  in  ein  Kreisförder- 
system  oder  in  einen  verfahrbaren  Schragenwagen 
integriert,  welche  bedarfsweise  kurzfristig  bis  mit- 
telfristig,  d.  h.  innerhalb  von  Stunden,  im  Schrage- 
naustausch  mit  entsprechenden  Schragenfüllstatio- 
nen  und  Schragenentleerstationen  stehen,  die  den 
Herstellungs-  bzw.  Packmaschinen  zugeordnet 
sind. 
In  der  Verbindung  von  Produktionslinien  und  Ver- 
packungslinien  gibt  es  Entwicklungen,  die  von  dem 
Wunsch  geleitet  werden,  kleinere  Losgrößen  ein- 
zelner  Zigarettenmarken  herzustellen  bzw.  verpak- 
kungsseitig  schnell  auf  andere  Zigarettenmarken 
umzustellen,  worauf  die  herkömmlichen  Schrage- 
naufnahmeeinrichtungen  unzureichend  vorbereitet 
sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
flexibler  einsetzbare  Aufnahmeeinrichtung  zu  schaf- 
fen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  einen  als  Transporteinheit  ausgebildeten,  mit 
mehreren  Aufnahmezellen  für  die  Behälter  ausge- 
statteten  Container. 
Um  die  durch  diese  Ausbildung  stapelbaren  Contai- 
ner  auch  über  längere  Zeit  als  Klimakammer  für 
die  darin  enthaltenen  Artikel  zu  nutzen,  d.  h.  deren 
Austrocknung  zu  verhindern,  bildet  gemäß  einer 
besonders  vorteilhaften  Ausgestaltung  jede  Aufnah- 
mezelle  des  Containers  gemeinsam  mit  einem  seit- 
lich  offenen,  die  Artikel  enthaltenden  Behälter  einen 
annähernd  klimadichten  Speicherraum  für  die  Arti- 
kel. 

Zu  diesem  Zweck  ist  nach  einem  weiteren  Vor- 
schlag  der  durch  Trennwände  in  zahlreiche  Aufnah- 
mezellen  unterteilte  Container  an  vier  Seiten  durch 
eine  Deckenwand,  eine  Rückwand  und  zwei  Seiten- 

5  wände  geschlossen  und  weist  eine  offene  vordere 
Einschubseite  sowie  eine  offene  Bodenseite  auf. 
Durch  die  offene  Bodenseite  ist  gewährleistet,  daß 
eventuell  anfallender  Staub  oder  Tabakpartikel 
nach  unten  ausfallen  können. 

io  Zweckmäßigerweise  sind  die  Aufnahmezellen  an 
der  Bodenseite  des  Containers  mit  Einschubleisten 
versehen,  auf  denen  sich  die  senkrecht  eingescho- 
benen  Behälter  abstützen. 
Um  die  mit  ihren  Enden  zur  offenen  Breitseite  des 

75  Behälters  hin  ausgerichteten  Artikel  zusätzlich  ab- 
zudichten,  wird  außerdem  vorgeschlagen,  daß  je- 
weils  eine  von  zwei  gegenüberliegenden  Trenn- 
wänden  einer  Aufnahmezelle  mit  einer  quer  zur 
Einschubrichtung  verlaufenden,  in  die  Aufnahme- 

20  zelle  vorspringenden  Ausrichtleiste  versehen  ist. 
Diese  beim  Einschub  des  Behälters  an  der  Behäl- 
terrückwand  angreifende  Ausrichtleiste  drückt  den 
Behälter  quer  zur  Einschubrichtung  mit  seiner  offe- 
nen  Breitseite  in  Richtung  auf  die  gegenüberliegen- 

25  de  Trennwand  der  Aufnahmezelle. 
Zweckmäßigerweise  erstreckt  sich  die  Ausrichtlei- 
ste  im  wesentlichen  mittig  über  die  Höhe  der 
Trennwand. 
Sofern  man  auf  exakt  positionierbare  Einschuban- 

30  triebe  in  Form  von  Schrittmotoren  verzichten  will, 
wird  der  die  Einschubbewegung  beendende  An- 
schlag  an  der  Rückwand  des  Containers  nach  ei- 
nem  weiteren  Vorschlag  dadurch  aufgefangen,  daß 
die  Aufnahmezellen  mit  an  der  Rückwand  des  Con- 

35  tainers  angebrachten  federelastischen  Anschlagele- 
menten  versehen  sind. 
Der  sich  durch  die  Verwendung  derartiger  elasti- 
scher  Anschlagpuffer  ergebende  Spalt  zwischen 
der  Rückwand  des  Containers  und  der  Seitenwand 

40  des  Behälters  wird  nach  einem  zusätzlichen  Vor- 
schlag  zur  Klimasicherung  der  Aufnahmezelle  da- 
durch  überbrückt,  daß  die  Aufnahmezellen  mit  an 
der  Rückwand  des  Containers  befestigten,  parallel 
zur  Bodenseite  verlaufenden  Dichtlippen  versehen 

45  sind. 
Um  beim  Transport  des  Containers  ein  Herauswan- 
dern  der  Behälter  zu  verhindern,  ist  außerdem  vor- 
gesehen,  daß  die  Aufnahmezellen  mit  an  der  Dek- 
kenwand  des  Containers  angeordneten  federelasti- 

50  sehen  Halteblechen  ausgestattet  sind. 
Die  bodenseitigen  Einschubleisten  sind  nach  einem 
weiteren  Vorschlag  gleichzeitig  als  Halterungen  für 
die  Trennwände  ausgebildet. 
Wenn  in  den  Behältern  Filterzigaretten  derart  gela- 

55  gert  sind,  daß  ihre  Filterenden  nach  außen  gerichtet 
sind,  können  die  Behälter  in  senkrechter  Ausrich- 
tung  in  die  durch  die  vertikalen  Trennwände  be- 
grenzten  Aufnahmezellen  eingeschoben  werden, 
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ohne  daß  die  Artikel  herausfallen  können.  Für  den 
Fall,  daß  die  mit  nach  innen  gerichteten  Filterenden 
im  Behälter  gelagerten  Artikel,  die  sich  dadurch  an 
den  Filterenden  höher  aufbauen,  durch  die  geneig- 
te  Lagerung  beim  Einschub  des  Behälters  nicht 
herausrutschen,  erfolgt  der  Einschub  unter  einer 
Rückwärtsneigung  des  Behälters,  gemäß  der  nach 
einer  alternativen  Ausgestaltung  der  Erfindung  der 
Container  durch  mehrere  die  Behälter  in  der  Ein- 
schubposition  mit  der  offenen  Behälterseite  nach 
hinten  neigende,  die  Aufnahmezellen  begrenzende 
schräge  Trennwände  unterteilt  ist. 

Eine  über  einen  längeren  Zeitraum  für  eine 
klimadichte  Lagerung  der  Artikel  besonders  präde- 
stinierte  alternative  Ausgestaltung  der  Aufnahme- 
einrichtung  besteht  darin,  daß  die  Aufnahmezellen 
jeweils  an  einer  von  der  offenen  Breitseite  des 
Behälters  abgewandten  Trennwand  sowie  an  der 
von  der  offenen  Schmalseite  des  Behälters  abge- 
wandten  Bodenseite  mit  gegen  Ende  der  Einschub- 
bewegung  der  Behälter  wirksam  werdenden  Ram- 
pen  ausgestattet  sind. 
Bei  dieser  Ausführungsform  werden  die  offene 
Breitseite  sowie  die  offene  obere  Schmalseite  der 
Behälter  in  der  Einschub-Endstellung  durch  zwei 
quer  zur  Einschubrichtung  verlaufende  Querbewe- 
gungen  gegen  die  Deckenwand  sowie  gegen  die 
Trennwand  der  Aufnahmezelle  verschoben  und 
durch  diese  praktisch  verschlossen. 

Um  einen  ausreichenden  Freiraum  zum  unge- 
hinderten  Einschub  der  Behälter  in  die  Aufnahme- 
zellen  zu  gewährleisten,  ist  weiterhin  vorgesehen, 
daß  den  Rampen  der  Aufnahmezellen  jeweils  Ge- 
genrampen  der  angrenzenden  Behälterwände  zu- 
geordnet  sind,  wobei  der  oberseitige  Einschub- 
Freiraum  dadurch  erzielt  wird,  daß  die  an  der  Bo- 
denseite  mittig  zwischen  den  Einschubleisten  an- 
geordneten  Rampen  in  unterschiedlichen  Höhen- 
ebenen  verlaufen,  wobei  die  in  der  Nähe  der  Con- 
tainerückwand  vorgesehene  Rampe  höher  liegt  und 
mit  einer  eingezogenen  Gegenrampe  des  Behälter- 
bodens  korrespondiert  und  daß  die  niedriger  lie- 
gende  Rampe  an  der  Einschubseite  des  Containers 
mit  einer  vorspringenden  Gegenrampe  des  Behäl- 
terbodens  korrespondiert,  wobei  im  Behälterboden 
zwischen  den  Gegenrampen  und  parallel  zur  Ein- 
schubbewegung  eine  Längsnut  verläuft. 

Der  seitliche  Einschub-Freiraum  ist  gemäß  ei- 
ner  zweckmäßigen  Ausgestaltung  dadurch  gewähr- 
leistet,  daß  die  an  einer  Trennwand  der  Aufnahme- 
zellen  jeweils  paarweise  in  der  Nähe  der  Container- 
rückwand  sowie  an  der  Einschubseite  des  Contai- 
ners  vorgesehenen  Rampen  in  der  Höhe  versetzt 
zueinander  angeordnet  sind  und  mit  entsprechend 
versetzten  Gegenrampen  der  angrenzenden  Behäl- 
terwand  korrespondieren. 

Der  mit  der  Erfindung  erzielte  Vorteil  besteht 
darin,  daß  eine  derart  ausgebildete  Aufnahmeein- 

richtung  mit  relativ  großer  Speicherkapazität 
schnell  und  flexibel  einsetzbar  ist  bzw.  der  jeweili- 
gen  Anforderungsstelle  zugeführt  werden  kann.  Die 
quasi  klimadichten  Aufnahmezellen  erlauben  eine 

5  längerfristige  bzw.  nach  Tagen  oder  Wochen  be- 
messene  Lagerhaltung  der  Zigaretten  in  den  Schrä- 
gen,  wobei  durch  die  kastenförmige  Bauweise  der 
Aufnahmeeinrichtungen  eine  rationelle  Lagerhal- 
tung  gewährleistet  ist. 

io  Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der  in 
den  beigefügten  Abbildungen  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiele  näher  erläutert. 

Hierbei  zeigen: 
Figur  1  eine  perspektivische  Ansicht  eines 

15  Containers  nach  der  Erfindung, 
Figur  2  eine  Vorderansicht  mit  der  inneren 

Rückwand  des  Containers, 
Figur  3  eine  Draufsicht  auf  den  Container 

bei  abgenommener  Deckenwand, 
20  Figur  4  einen  Längsschnitt  durch  eine  Auf- 

nahmezelle  des  Containers, 
Figur  5  eine  abgewandelte  Ausführungs- 

form  des  Containers  in  der  Frontan- 
sicht, 

25  Figur  6  eine  Vorderansicht  auf  die  Ein- 
schubseite  einer  alternativen  Aus- 
führungsform  des  Containers, 

Figur  7  eine  Draufsicht  auf  den  Container 
gemäß  Figur  6  bei  abgenommener 

30  Deckenwand, 
Figur  8  einen  Längsschnitt  durch  eine  Auf- 

nahmezelle  des  Containers  gemäß 
Figur  6, 

Figur  9  eine  Ansicht  auf  die  Rückwand  ei- 
35  nes  in  den  Container  gemäß  Figur 

6  eingeschobenen  Behälters  und 
Figur  10  einen  Schnitt  durch  den  Behälter 

nach  der  Linie  AB  gemäß  Figur  9. 
Die  in  den  Figuren  1  bis  4  dargestellte  Aufnah- 

40  meeinrichtung  für  Behälter  in  Form  von  Filterziga- 
retten  1  enthaltenden  Schrägen  2  besteht  aus  ei- 
nem  als  Transporteinheit  ausgebildeten  Container 
3,  der  an  vier  Seiten  durch  eine  Deckenwand  4, 
zwei  Seitenwände  6  und  7  sowie  eine  Rückwand  8 

45  geschlossen  ist.  Die  Bodenseite  9  ist  offen,  damit 
Staub,  Tabakpartikel  und  dergleichen  nach  unten 
ausfallen  können.  Die  offene  vordere  Einschubseite 
11  dient  zum  Einschieben  der  Schrägen  2. 
Zur  Aufnahme  der  Schrägen  2  ist  der  Container  3 

50  durch  Trennwände  12  in  neun  Aufnahmezellen  13 
unterteilt,  die  an  der  offenen  Bodenseite  9  des 
Containers  jeweils  zwei  Einschubleisten  14  für  die 
Schrägen  2  aufweisen. 
Die  an  ihrer  einen  Breitseite  und  an  ihrer  schmalen 

55  Oberseite  offenen,  verwindungssteif  ausgebildeten 
Schrägen  2  werden  durch  geeignete  mechanische 
Greifer  oder  Sauggreifer  auf  den  Einschubleisten 
14  in  die  Aufnahmezellen  13  geschoben,  wobei 
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eine  in  der  Mitte  einer  von  zwei  die  Aufnahmezel- 
len  13  begrenzenden  Trennwänden  12  über  deren 
Höhe  senkrecht  verlaufende  Ausrichtleiste  16  den 
Schrägen  2  mit  seiner  offenen  Breitseite  an  die 
gegenüberliegende  Trennwand  12  drückt,  so  daß 
eine  quasi  klimadichte  Anlage  entsteht,  die  eine 
stark  verzögerte  Austrocknung  der  Filterzigaretten 
bewirkt,  welche  auf  diese  Weise  über  mehrere 
Tage  oder  Wochen  im  Container  gelagert  werden 
können. 
Mit  17  sind  federelastische  Anschlagelemente  in 
Form  von  Gummipuffern  an  der  Rückwand  8  des 
Containers  3  bezeichnet,  die  den  eingeschobenen 
Schrägen  2  abfangen;  auf  die  aber  verzichtet  wer- 
den  kann,  wenn  exakt  steuerbare  Einschubmittel, 
wie  Schrittmotoren,  eingesetzt  werden. 
Zusätzliche  Dichtlippen  18  an  der  Rückwand  8  des 
Containers  3  verhindern  eine  Luftzirkulation  in  den 
Aufnahmezellen  13  zwischen  der  offenen  Boden- 
seite  9  des  Containers  3  und  der  offenen  oberen 
Stirnseite  des  Schragens  2. 
Um  beim  Transport  der  Container  3  ein  Heraus- 
wandern  der  Schrägen  2  zu  verhindern,  ist  in  jeder 
Aufnahmezelle  13  ein  an  der  Deckenwand  4  des 
Containers  3  befestiges  federelastisches  Halteblech 
19  vorgesehen. 
Während  die  senkrechten  Trennwände  12  der  Auf- 
nahmezellen  13  zur  Speicherung  von  Schrägen  2 
dienen,  in  denen  die  Filterenden  der  Filterzigaret- 
ten  1  gemäß  den  Figuren  2  und  3  nach  außen 
gerichtet  sind,  sind  die  schrägen  Trennwände  112 
gemäß  Figur  5  für  Schrägen  mit  nach  innen  gerich- 
teten  Filterenden  vorgesehen,  um  beim  Einschie- 
ben  und  Herausziehen  der  Schrägen  in  die  bzw. 
aus  den  Aufnahmezellen  113  ein  Ausfallen  der  Fil- 
terzigaretten  zu  verhindern,  deren  Filterenden  sich 
im  Stapel  höher  aufbauen  als  die  Tabakenden. 

Bei  der  in  den  Figuren  6  bis  10  dargestellten 
Ausführungsform  eines  Containers  und  Behälters 
sind  Elemente,  die  denen  der  Ausführungsform 
nach  den  Figuren  1  bis  4  entsprechen  mit  um 
zweihundert  erhöhten  Bezugszahlen  versehen  und 
nicht  noch  einmal  besonders  erläutert. 
Bei  dieser  Ausführungsform  wird  eine  klimadichte 
Aufnahme  der  Behälter  bzw.  Schrägen  202  im 
Container  203  dadurch  erreicht,  daß  die  Aufnahme- 
zellen  213  gemäß  Figur  8  jeweils  an  der  von  der 
offenen  Breitseite  des  Schragens  202  abgewandten 
Trennwand  212  sowie  an  der  von  der  offenen  obe- 
ren  Schmalseite  des  Schragens  202  abgewandten, 
offenen  Bodenseite  209  mit  Anlauframpen  221  ,  222 
bzw.  Auflauframpen  223,  224  ausgestattet  sind. 
Den  Rampen  221  bis  224  der  Aufnahmezellen  213 
sind  gemäß  den  Figuren  9  und  10  entsprechende 
Gegenrampen  226,  227  bzw.  228,  229  der  angren- 
zenden  Schragenwände,  d.  h.  der  Schragenrück- 
wand  bzw.  des  Schragenbodens  zugeordnet,  so 
daß  die  Schrägen  202  mit  ihrer  offenen  Breitseite 

sowie  mit  ihrer  offenen  oberen  Schmalseite  in  der 
Einschub-Endstellung  gemäß  den  Figuren  6  und  7 
durch  zwei  quer  zur  Einschubrichtung  verlaufende 
Querbewegungen  gegen  die  Deckenwand  204  so- 

5  wie  gegen  die  gegenüberliegende  Trennwand  212 
der  Aufnahmezelle  213  in  der  Höhe  und  seitlich 
verschoben  und  dadurch  praktisch  klimadicht  ver- 
schlossen  werden. 

Die  zusammenwirkenden  bzw.  aufeinanderlau- 
w  fenden  Rampen  221  ,  226  sowie  222,  227  bzw.  223, 

228  sowie  224,  229  von  Trennwand  212  und  Schra- 
genrückwand  bzw.  Containerbodenseite  209  und 
Schragenboden  gewährleisten  dabei  einen  ausrei- 
chenden  Freiraum  während  der  Einfädelung  und 

15  Einschubbewegung  der  Schrägen  202  in  die  Auf- 
nahmezellen  213.  Die  ungehinderte  Einfädelung 
und  seitliche  Versetzung  bzw.  Querbewegung  an 
der  Breitseite  des  Schragens  202  wird  dadurch 
möglich,  daß  die  an  einer  Trennwand  212  der 

20  Aufnahmezellen  213  jeweils  paarweise  in  der  Nähe 
der  Containerrückwand  208  sowie  an  der  Einschub- 
seite  211  des  Containers  203  vorgesehenen  Ram- 
pen  221  bzw.  222  in  der  Höhe  versetzt  zueinander 
angeordnet  sind  und  mit  entsprechend  versetzten 

25  Gegenrampen  226  bzw.  227  der  angrenzenden 
Schragenwand  korrespondieren.  Die  Einfädelung 
und  höhenmäßige  Versetzung  bzw.  Querbewegung 
an  der  Schmalseite  des  Schragens  202  wird  da- 
durch  möglich,  daß  von  den  an  der  Bodenseite  209 

30  mittig  zwischen  den  Einschubleisten  214  in  unter- 
schiedlichen  Höhenebenen  angeordneten  Rampen 
223  und  224  die  in  der  Nähe  der  Containerrück- 
wand  208  vorgesehene  Rampe  223  höher  liegt  und 
mit  einer  eingezogenen  Gegenrampe  228  des 

35  Schragenbodens  korrespondiert  und  die  niedriger 
liegende  Rampe  224  an  der  Einschubseite  211  des 
Containers  203  mit  einer  vorspringenden  Gegen- 
rampe  229  des  Schragenbodens  korrespondiert, 
wobei  im  Schragenboden  zwischen  den  Gegenram- 

40  pen  228  und  229  und  parallel  zur  Einschubbewe- 
gung  eine  Längsnut  231  verläuft. 

Patentansprüche 

45  1.  Aufnahmeeinrichtung  zum  zeitweiligen  Spei- 
chern  und  Transportieren  von  mit  stabförmigen 
Artikeln  der  tabakverarbeitenden  Industrie  ge- 
füllten  Behältern,  gekennzeichnet  durch  einen 
als  Transporteinheit  ausgebildeten,  mit  mehre- 

50  ren  Aufnahmezellen  (13)  für  die  Behälter  (2) 
ausgestatteten  Container  (3). 

2.  Aufnahmeeinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jede  Aufnahmezelle 

55  (13)  des  Containers  (3)  gemeinsam  mit  einem 
seitlich  offenen,  die  Artikel  (1)  enthaltenden 
Behälter  (2)  einen  annähernd  klimadichten 
Speicherraum  für  die  Artikel  bildet. 

4 
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3.  Aufnahmeeinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  durch  Trenn- 
wände  (12)  in  zahlreiche  Aufnahmezellen  (13) 
unterteilte  Container  (3)  an  vier  Seiten  durch 
eine  Deckenwand  (4),  eine  Rückwand  (8)  und 
zwei  Seitenwände  (6,  7)  geschlossen  ist  und 
eine  offene  vordere  Einschubseite  (11)  sowie 
eine  offene  Bodenseite  (9)  aufweist. 

4.  Aufnahmeeinrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmezellen 
(13)  an  der  Bodenseite  (9)  des  Containers  (3) 
mit  Einschubleisten  (14)  versehen  sind. 

5.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  je- 
weils  eine  von  zwei  gegenüberliegenden 
Trennwänden  (12)  einer  Aufnahmezelle  (13) 
mit  einer  quer  zur  Einschubrichtung  verlaufen- 
den,  in  die  Aufnahmezelle  vorspringenden  Aus- 
richtleiste  (16)  versehen  ist. 

6.  Aufnahmeeinrichtung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausrichtleiste 
(16)  sich  im  wesentlichen  mittig  über  die  Höhe 
der  Trennwand  (12)  erstreckt. 

7.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Aufnahmezellen  (13)  mit  an  der  Rückwand  (8) 
des  Containers  (3)  angebrachten  federelasti- 
schen  Anschlagelementen  (17)  versehen  sind. 

8.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Aufnahmezellen  (13)  mit  an  der  Rückwand  (8) 
des  Containers  (3)  befestigten,  parallel  zur  Bo- 
denseite  (9)  verlaufenden  Dichtlippen  (18)  ver- 
sehen  sind. 

9.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Aufnahmezellen  (13)  mit  an  der  Deckenwand 
(4)  des  Containers  (3)  angeordneten  federela- 
stischen  Halteblechen  (19)  ausgestattet  sind. 

10.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
bodenseitigen  Einschubleisten  (14)  als  Halte- 
rungen  für  die  Trennwände  (12)  ausgebildet 
sind. 

11.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Container  (103)  durch  mehrere  die  Behälter  in 
der  Einschubposition  mit  der  offenen  Behälter- 
seite  nach  hinten  neigende,  die  Aufnahmezel- 
len  (113)  begrenzende  schräge  Trennwände 

(112)  unterteilt  ist. 

12.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

5  Aufnahmezellen  (213)  jeweils  an  einer  von  der 
offenen  Breitseite  des  Behälters  (202)  abge- 
wandten  Trennwand  (212)  sowie  an  der  von 
der  offenen  Schmalseite  des  Behälters  abge- 
wandten  Bodenseite  (209)  mit  gegen  Ende  der 

io  Einschubbewegung  der  Behälter  wirksam  wer- 
denden  Rampen  (221,  222;  223,  224)  ausge- 
stattet  sind. 

13.  Aufnahmeeinrichtung  nach  Anspruch  12,  da- 
15  durch  gekennzeichnet,  daß  den  Rampen  (221 

bis  224)  der  Aufnahmezellen  (213)  jeweils  Ge- 
genrampen  (226  bis  229)  der  angrenzenden 
Behälterwände  zugeordnet  sind. 

20  14.  Aufnahmeeinrichtung  nach  Anspruch  12  oder 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  an  der 
Bodenseite  (209)  mittig  zwischen  den  Einschu- 
bleisten  (214)  angeordneten  Rampen  (223, 
224)  in  unterschiedlichen  Höhenebenen  verlau- 

25  fen. 

15.  Aufnahmeeinrichtung  nach  Anspruch  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  in  der  Nähe  der 
Containerrückwand  (208)  vorgesehene  Rampe 

30  (223)  höher  liegt  und  mit  einer  eingezogenen 
Gegenrampe  (228)  des  Behälterbodens  korre- 
spondiert  und  daß  die  niedriger  liegende  Ram- 
pe  (224)  an  der  Einschubseite  (211)  des  Con- 
tainers  (203)  mit  einer  vorspringenden  Gegen- 

35  rampe  (229)  des  Behälterbodens  korrespon- 
diert,  wobei  im  Behälterboden  zwischen  den 
Gegenrampen  und  parallel  zur  Einschubbewe- 
gung  eine  Längsnut  (231)  verläuft. 

40  16.  Aufnahmeeinrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  12  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  an  einer  Trennwand  (212)  der  Aufnahme- 
zellen  (213)  jeweils  paarweise  in  der  Nähe  der 
Containerrückwand  (208)  sowie  an  der  Ein- 

45  schubseite  (211)  des  Containers  (203)  vorge- 
sehenen  Rampen  (221  bzw.  222)  in  der  Höhe 
versetzt  zueinander  angeordnet  sind  und  mit 
entsprechend  versetzten  Gegenrampen  (226 
bzw.  227)  der  angrenzenden  Behälterwand 

50  korrespondieren. 

55 
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